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Einführung 
Bauliche Anlagen sind nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg LBO so anzuordnen und 
zu errichten, dass die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit oder 
die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht bedroht werden und dass sie ihrem Zweck entsprechend 
ohne Missstände benutzbar sind (§ 3, Abs. (1) LBO). Zur Verwirklichung dieser allgemeinen 
Anforderungen kann die oberste Baurechtsbehörde gemäß § 73 Abs. (1) LBO durch 
Rechtsverordnung Vorschriften erlassen über die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen 
in den §§ 4 bis 37 LBO. Die Allgemeine Ausführungsverordnung LBOAVO ist eine derartige 
Vorschrift und trifft Regelungen über die öffentlich-rechtlichen Mindestanforderungen an bauliche 
Anlagen, konkretisiert somit derzeit dezidiert die §§ 9, 15, 16, 27 bis 31. 33, 73 und 75 LBO. 

Aktuelle Änderung von bauordnungsrechtlichen Vorschriften 2020  
Durch die „Zweite Verordnung des Wirtschaftsministeriums zur Änderung bauordnungsrechtlicher 
Verordnungen“ vom 8. Dezember 2020, veröffentlicht im Gesetzblatt für Baden-Württemberg 
Nr. 45 am 22. Dezember 2020, wurde neben sechs weiteren Vorschriften wie der 
Garagenverordnung oder der Versammlungsstättenverordnung auch die Ausführungsverordnung 
LBOAVO aktualisiert.  
Zum einen betrifft dies Anpassungen an diverse Gesetzesänderungen (§ 2 Absatz 5 Satz 2; § 18), 
und im Nachgang der LBO-Novelle 2019 wurden die Anforderungen an die Mindestgröße von zu 
errichtenden Kinderspielplätzen neu festgelegt, mit einer degressiven Staffelung in Abhängigkeit 
der Wohnungsanzahl (§ 1 Absatz 2). 
Zum anderen gab es aber auch etliche – redaktionelle und materielle – Korrekturen bzw. textlich-
inhaltliche Präzisierungen, insbesondere zu brandschutzrechtlichen Regelungen. So wurden aus 
Rauchmeldern Brandmelder (§ 14 Absatz 6), und für die Ausführung von Trennwänden gab es 
eine Ergänzung zur Fugenausbildung (§ 6 Absatz 3 Satz 2). Auch für die Bekleidung von Wänden 
und Decken aus brennbaren Baustoffen in notwendigen Treppenräumen erfolgte eine 
konkretisierende Ergänzung (§ 11 Absatz 4 Nummer 2). 
Die bisherige Sonderregel bei Tragenden Wänden, Decken und Stützen bzw. bei Decken für 
Gebäude der Gebäudeklasse 4 mit mehr als 10 m Höhe in Abhängigkeit von der Feuerwehr und 
deren Rettungsgeräten ist entfallen (§ 4 Absatz 1, § 8 Absatz 1). 
Die textlich umfangreichsten Änderungen erfolgten jedoch bei Außenwänden, Brandwänden und 
Dächern. Gerade bei den Brandschutzanforderungen für Außenwände handelt es sich dabei um 
Präzisierungen und Klarstellungen (§ 5 Absätze 1 bis 4). Neben Anpassungen an die geänderte 
LBO wurden die Ausnahmen bei Brandwänden um seitliche Wände von grenzständigen oder 
grenznahen Terrassenüberdachungen ergänzt (§ 7 Absatz 2) und Anforderungen an Baustoffe in 
und an geschossübergreifenden Fugen bei Brandwandersatzwänden formuliert (§ 7 Absatz 3). Die 
Terrassenüberdachungen sind auch bei den Dächern privilegiert, soweit sie nicht mehr als 3 m vor 
die Außenwand des darüberliegenden Geschosses vortreten (§ 9 Absatz 2), und es wird 
klargestellt, dass Anlagen zur photovoltaischen oder thermischen Solamutzung keine 
Dachaufbauten sind, die einen Mindestabstand zu Brandwänden und Brandwandersatzwänden 
einhalten müssen (§ 9 Absatz 4). 
Insgesamt handelt es sich somit um eine eher geringfügige Anpassung an geänderte 
Rechtsvorschriften bzw. die Praxis, die auch im Sinne der Klarstellung positiv zu bewerten ist. Die 
Änderung der Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung trat am 1. Februar 2021 in 
Kraft. 
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Frühere Änderungen der Allgemeinen Ausführungsverordnung 
Die „Neunte Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des Landesrechts an die 
geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien“ vom 23. Februar 2017 hatte 
lediglich die Bezeichnung des zuständigen Ministeriums geändert. 
Das „Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung für Baden-Württemberg“ vom 11. November 
2014 änderte mit Artikel 2 auch die Ausführungsverordnung. Da zwischenzeitlich mit der LBO-
Novelle die Zulässigkeit von hochfeuerhemmenden und feuerbeständigen Bauteilen aus 
brennbaren Baustoffen bei Nachweis der geforderten Feuerwiderstandsdauer und geeigneter 
Feuer- und Rauchbegrenzung bereits gesetzlich geregelt war, entfielen die entsprechenden 
Regelungen in der LBOAVO.  
Auch die „Achte Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des Landesrechts an die 
geänderten Geschäftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien (9. Anpassungsverordnung) 
vom 25. Januar 2012 änderte wiederum lediglich die Bezeichnung des zuständigen Ministeriums 
und hatte keine inhaltlich-materiellen Änderungen zum Inhalt. 
Die Allgemeine Ausführungsverordnung zur Landesbauordnung wurde aufgrund der LBO-Novelle 
2010 mit Einführung der Gebäudeklassensystematik der Musterbauordnung und der damit 
verbundenen Neustrukturierung der Brandschutzanforderungen grundlegend überarbeitet und zum 
Inkrafttreten der Landesbauordnung am 1. März 2010 in der Fassung vom 5. Februar 2010 neu 
veröffentlicht. Diese Fassung ersetzte die Ausgabe der LBOAVO vom 17. November 1995, 
geändert durch Verordnung vom 28. Juni 2005, zuletzt geändert durch Verordnung vom 
25. April 2007. 
Das Besondere an der Ausgabe 2010 der LBOAVO war, dass erstmals Bauteile von tragenden oder 
aussteifende Wänden und Stützen bzw. Decken, die feuerbeständig sein müssen, auch aus 
brennbaren Baustoffen zulässig waren, wenn der Feuerwiderstand nachgewiesen werden konnte 
sowie Herstellung und Einbau die Übertragung von Feuer und Rauch in andere Geschosse oder 
Brandabschnitte ausreichend verhindert. Dies war eine wichtige baurechtliche Anpassung an die 
Entwicklungen im Holzbau. 
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Allgemeine Ausführungsverordnung  
des Wirtschaftsministeriums zur Landesbauordnung (LBOAVO)  
Vom 5. Februar 2010 (GBl. S. 24) 
geändert durch Artikel 217 der Verordnung vom 25. Januar 2012 (GBl. S. 65) 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. November 2014 (GBl. S. 501) 
geändert durch Artikel 124 der Verordnung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99,113) 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. Dezember 2020 (GBl. S. 1182) 

INHALTSÜBERSICHT 
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Auf Grund von § 73 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 8 Nr. 2 der Landesbauordnung für Baden-
Württemberg (LBO) vom 8. August 1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Artikel 1 Nr. 51 
des Gesetzes vom 10. November 2009 (GBl. S. 615, 625), wird verordnet: 

§ 1 Kinderspielplätze  
(Zu § 9 Abs. 2 LBO) 

(1)  Kinderspielplätze müssen in geeigneter Lage und von anderen Anlagen, von denen 
Gefahren oder erhebliche Störungen ausgehen können, ausreichend entfernt oder gegen sie 
abgeschirmt sein. Sie müssen für Kinder gefahrlos zu erreichen sein. 
(2)  Die nutzbare Fläche der nach § 9 Abs. 2 LBO erforderlichen Kinderspielplätze muss 
mindestens 30 m2 betragen. Diese Fläche erhöht sich 
1.  ab der 11. bis zur 20. Wohnung um 2 m2, 
2.  ab der 21. bis zur 30. Wohnung um 1,5 m2 und 
3.  ab der 31. Wohnung um 1 m2 
je weiterer Wohnung. Diese Spielplätze müssen für Kinder bis zu sechs Jahren geeignet und 
entsprechend dem Spielbedürfnis dieser Altersgruppe angelegt und ausgestattet sein. 
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§ 2 Flächen für die Feuerwehr, Löschwasserversorgung  

(Zu § 15 Abs. 1 und 3 bis 6 LBO) 
(1)  Gebäude, deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt, dürfen 
nur errichtet werden, wenn Zufahrt oder Zugang und geeignete Aufstellflächen für die 
erforderlichen Rettungsgeräte vorgesehen werden. Ist für die Personenrettung der Einsatz 
von Hubrettungsfahrzeugen erforderlich, sind die dafür erforderlichen Aufstell- und 
Bewegungsflächen vorzusehen. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg über 
Rettungsgeräte der Feuerwehr nur zulässig, wenn keine Bedenken wegen der 
Personenrettung bestehen. 
(2)  Von öffentlichen Verkehrsflächen ist insbesondere für die Feuerwehr ein Zu- oder 
Durchgang zu rückwärtigen Gebäuden zu schaffen; zu anderen Gebäuden ist er zu schaffen, 
wenn der zweite Rettungsweg dieser Gebäude über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt. Die 
Zu- oder Durchgänge müssen geradlinig und mindestens 1,25 m, bei Türöffnungen und 
anderen geringfügigen Einengungen mindestens 1 m breit sein. Die lichte Höhe muss 
mindestens 2,2 m, bei Türöffnungen und anderen geringfügigen Einengungen mindestens 
2 m betragen. 
(3)  Zu Gebäuden nach Absatz 1, bei denen die Oberkante der zum Anleitern bestimmten 
Stellen mehr als 8 m über Gelände liegt, ist anstelle eines Zu- oder Durchgangs eine Zu- oder 
Durchfahrt zu schaffen. Hiervon kann eine Ausnahme zugelassen werden, wenn keine 
Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. Bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen auf 
bisher unbebauten Grundstücken mehr als 50 m, auf bereits bebauten Grundstücken mehr 
als 80 m von einer öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, sind Zu- oder Durchfahrten zu 
den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Grundstücksteilen und Bewegungsflächen 
herzustellen, wenn sie aus Gründen des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind. Die Zu- oder 
Durchfahrten müssen mindestens 3 m breit sein und eine lichte Höhe von mindestens 3,5 m 
haben. Werden die Zu- oder Durchfahrten auf eine Länge von mehr als 12 m beidseitig durch 
Bauteile begrenzt, so muss die lichte Breite mindestens 3,5 m betragen. 
(4)  Zu- und Durchgänge, Zu- und Durchfahrten, Aufstellflächen und Bewegungsflächen 
müssen für die einzusetzenden Rettungsgeräte der Feuerwehr ausreichend befestigt und 
tragfähig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu halten; die 
Kennzeichnung von Zufahrten muss von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar sein. 
Fahrzeuge dürfen auf den Flächen nach Satz 1 nicht abgestellt werden. 
(5)  Zur Brandbekämpfung muss eine ausreichende Wassermenge zur Verfügung stehen. 
§ 3 Feuerwehrgesetz (FwG) in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 

§ 3 Umwehrungen  
(Zu § 16 Abs. 3 LBO) 

(1)  In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren oder mit Brüstungen zu versehen: 
1.  Flächen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 

1 m tiefer liegende Flächen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck 
der Flächen widerspricht, 

2.  nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flächen, die im Allgemeinen zum 
Begehen bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flächen herausragen, 

3.  Dächer oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen 
bestimmt sind, 

4.  Öffnungen in begehbaren Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach Nummer 3, 
wenn sie nicht sicher abgedeckt sind, 

5.  nicht begehbare Glasflächen in Decken sowie in Dächern oder Dachteilen nach 
Nummer 3, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Decken oder Dächern herausragen, 

6.  die freien Seiten von Treppenläufen, Treppenabsätzen und Treppenöffnungen 
(Treppenaugen), soweit sie an mehr als 1 m tiefer liegende Flächen angrenzen, 

7.  Lichtschächte und Betriebsschächte, die an Verkehrsflächen liegen, wenn sie nicht 
verkehrssicher abgedeckt sind. 

… 
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(2)  In Verkehrsflächen liegende Lichtschächte und Betriebsschächte sind in Höhe der Ver-
kehrsfläche verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflächen liegende Abdeckungen 
müssen gegen unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen lie-
gen und deren Brüstungen unter der notwendigen Umwehrungshöhe liegen, sind zu sichern. 
(3)  Nach Absatz 1 notwendige Umwehrungen und Fensterbrüstungen müssen mindestens 
0,9 m hoch sein. Die Höhe darf auf 0,8 m verringert werden, wenn die Tiefe des oberen 
Abschlusses der Umwehrung mindestens 0,2 m beträgt. Bei Fensterbrüstungen wird die Höhe 
von Oberkante Fußboden bis Unterkante lichte Fensteröffnung gemessen. 
(4)  Der Abstand zwischen den Umwehrungen nach Absatz 1 und den zu sichernden 
Flächen darf waagerecht gemessen nicht mehr als 6 cm betragen. 
(5)  Öffnungen in Umwehrungen nach Absatz 1 dürfen bei Flächen, auf denen in der Regel 
mit der Anwesenheit von Kindern bis zu sechs Jahren gerechnet werden muss, 
1.  bei horizontaler Anordnung der Brüstungselemente bis zu einer Höhe der Umwehrung 

von 0,6 m nicht höher als 2 cm, darüber nicht höher als 12 cm sein, 
2.  bei vertikaler Anordnung der Brüstungselemente nicht breiter als 12 cm sein, 
3.  bei unregelmäßigen Öffnungen das Überklettern nicht erleichtern und in keiner Richtung 

größer als 12 cm sein. 
Der Abstand dieser Umwehrungen von der zu sichernden Fläche darf senkrecht gemessen 
nicht mehr als 12 cm betragen. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht bei Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 und bei Wohnungen. 

§ 4 Tragende Wände, Decken und Stützen  
(Zu § 27 Abs. 1 LBO) 

(1)  Tragende und aussteifende Wände und Stützen müssen  
1.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig, 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend, 
3.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend 
sein. Satz 1 gilt 
1.  für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber noch Aufenthaltsräume möglich sind; 

§ 6 Abs. 3 bleibt unberührt, 
2.  nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen. 
(2)  In Kellergeschossen müssen tragende und aussteifende Wände und Stützen 
1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig, 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend 
sein. 

§ 5 Außenwände  
(Zu § 27 Abs. 2 LBO) 

(1)  Nichttragende Außenwände und nichttragende Teile tragender Außenwände müssen 
aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; sie sind außer bei Hochhäusern aus brennbaren 
Baustoffen zulässig, wenn sie als raumabschließende Bauteile feuerhemmend sind. Satz 1 
gilt nicht für Fenster, Türen und Fugendichtungen sowie brennbare Dämmstoffe in 
nichtbrennbaren geschlossenen und linienförmigen Profilen der Außenwandkonstruktion. 
(2) Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbekleidungen müssen einschließlich 
der Dämmstoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein. Konstruktionen aus normal-
entflammbaren Baustoffen sind zulässig, wenn eine Brandausbreitung auf und in diesen Bau-
teilen ausreichend lang begrenzt ist. Oberflächen von Außenwänden sowie Außenwandbe-
kleidungen dürfen im Brandfall nicht brennend abtropfen. Balkonbekleidungen, die über die 
erforderliche Umwehrungshöhe hinaus hochgeführt werden, müssen schwerentflammbar sein. 
(3)  Bei Außenwandkonstruktionen mit geschossübergreifenden Hohl- oder Lufträumen wie 
hinterlüfteten Außenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung besondere 
Vorkehrungen zu treffen. Satz 1 gilt für Doppelfassaden entsprechend.  
(4)  Die Absätze 1, 2 und 3 Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3; 
Absatz 3 Satz 2 gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. 
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§ 6 Trennwände  
(Zu § 27 Abs. 3 LBO) 

(1)  Trennwände sind erforderlich 
1.  zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten 

Räumen, ausgenommen notwendigen Fluren, 
2.  zum Abschluss von Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, 
3.  zwischen Aufenthaltsräumen und anders genutzten Räumen im Kellergeschoss. 
(2)  Trennwände nach Absatz 1 Nr. 1 und 3 müssen als raumabschließende Bauteile die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, 
jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwände nach Absatz 1 Nr. 2 müssen als 
raumabschließende Bauteile feuerbeständig sein. 
(3)  Die Trennwände nach Absatz 1 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die 
Dachhaut zu führen. Baustoffe in und an geschossübergreifenden Fugen müssen 
nichtbrennbar sein. Werden in Dachräumen Trennwände nur bis zur Rohdecke geführt, ist 
diese Decke als raumabschließendes Bauteil einschließlich der sie tragenden und 
aussteifenden Bauteile feuerhemmend herzustellen. 
(4)  Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 1 sind nur zulässig, wenn sie auf die für die 
Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. Sie müssen feuerhemmende und 
selbstschließende Abschlüsse haben. 
(5)  Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. 

§ 7 Brandwände  
(Zu § 27 Abs. 4 LBO) 

(1)  Brandwände sind erforderlich  
1.  als Gebäudeabschlusswand, wenn diese Abschlusswände an oder mit einem Abstand 

von weniger als 2,50 m gegenüber der Nachbargrenze oder mit einem Abstand von 
weniger als 5 m zu bestehenden oder baurechtlich zulässigen Gebäuden auf demselben 
Grundstück errichtet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu 
bestehenden oder nach den baurechtlichen Vorschriften zulässigen künftigen Gebäuden 
gesichert ist, 

2.  als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebäude in Abständen von nicht 
mehr als 40 m, 

3.  als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebäude in 
Brandabschnitte von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt, wobei größere 
Brandabschnitte mit Brandwandabständen bis 60 m möglich sind, wenn die Nutzung des 
Gebäudes dies erfordert und keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen, 

4.  als Gebäudeabschlusswand zwischen Wohngebäuden und angebauten 
landwirtschaftlich genutzten Gebäuden sowie als innere Brandwand zwischen dem 
Wohnteil und dem landwirtschaftlich genutzten Teil eines Gebäudes. 

(2)  Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht für 
1.  Vorbauten nach § 5 Abs. 6 Nr. 2 LBO, soweit ihre seitlichen Wände von dem 

Nachbargebäude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen 
Ausladung entspricht, mindestens jedoch 1,25 m beträgt, 

2.  Wände bis 5 m Breite nach § 5 Abs. 7 Satz 2 LBO, 
3.  Gebäude oder Gebäudeteile, die nach § 6 Abs. 1 LBO in den Abstandsflächen sowie 

ohne eigene Abstandsflächen zulässig sind und zu Nachbargrenzen Wände ohne 
Öffnungen haben, 

4.  Wände, die gemäß § 5 Absatz 6 Satz 2 LBO die Abstände nicht einhalten, soweit die 
verwendeten Dämmstoffe nichtbrennbar sind,  

5. Wände, die gemäß § 6 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 LBO die Abstände nicht einhalten, 
wenn ohne Brandwand keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen, 

6.  Wände, die mit einem Winkel von mehr als 75° zu Nachbargrenzen oder zu 
bestehenden oder baurechtlich zulässigen Gebäuden stehen, soweit Öffnungen in 
diesen Wänden zu Nachbargrenzen einen Abstand von 1,25 m beziehungsweise zu 
Öffnungen von bestehenden oder baurechtlich zulässigen Gebäuden einen Abstand von 
2,5 m einhalten, und  

7.  seitliche Wände von grenzständigen oder grenznahen Terrassenüberdachungen, soweit 
die Terrassenüberdachungen nicht mehr als 3 m vor die Außenwand des 
anschließenden Geschosses vortreten. 
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(3)  Brandwände müssen auch unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung 
feuerbeständig sein und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von 
Brandwänden nach Satz 1 sind zulässig 
1. für Gebäude der Gebäudeklasse 4 Wände, die auch unter zusätzlicher mechanischer 

Beanspruchung hochfeuerhemmend sind, 
2.  für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wände, 
3.  für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3 Gebäudeabschlusswände ohne Öffnungen, 

die von innen nach außen die Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden und 
aussteifenden Teile des Gebäudes, mindestens jedoch feuerhemmender Bauteile, und 
von außen nach innen die Feuerwiderstandsfähigkeit feuerbeständiger Bauteile haben, 

4.  in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 4 feuerbeständige Wände, wenn der umbaute Raum 
des landwirtschaftlich genutzten Gebäudes oder Gebäudeteils nicht größer als 2000 m3 
ist. 

In Wänden nach Satz 2 müssen Baustoffe in und an geschossübergreifenden Fugen 
nichtbrennbar sein. 
(4)  Brandwände müssen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen 
übereinander angeordnet sein. Abweichend davon dürfen anstelle innerer Brandwände 
Wände geschossweise versetzt angeordnet werden, wenn 
1.  die Wände im Übrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen, 
2.  die Decken, soweit sie die Verbindung zwischen diesen Wänden herstellen, feuer-

beständig sind, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Öffnungen haben, 
3.  die Bauteile, die diese Wände und Decken unterstützen, feuerbeständig sind und aus 

nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, 
4.  die Außenwände in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb 

des Versatzes feuerbeständig sind und 
5.  Öffnungen in den Außenwänden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere 

Vorkehrungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte 
nicht zu befürchten ist. 

Für Wände nach Satz 2 gelten die Absätze 5 bis 9 sinngemäß. 
(5)  Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit 
einer beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren 
Baustoffen abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeführt 
werden. Bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter 
die Dachhaut zu führen. Verbleibende Hohlräume sind vollständig mit nichtbrennbaren 
Baustoffen auszufüllen. 
(6)  Müssen Gebäude oder Gebäudeteile, die über Eck zusammenstoßen, durch eine 
Brandwand getrennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke 
mindestens 5 m betragen. Dies gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120 
Grad beträgt oder mindestens eine Außenwand auf 5 m Länge als öffnungslose 
feuerbeständige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen ausgebildet ist. 
(7)  Bauteile mit brennbaren Baustoffen dürfen über Brandwände nicht hinweggeführt 
werden. Außenwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung begünstigen können, 
wie Doppelfassaden oder hinterlüftete Außenwandbekleidungen, dürfen ohne besondere 
Vorkehrungen über Brandwände nicht hinweggeführt werden. Bauteile dürfen in Brandwände 
nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird; für 
Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend. 
(8)  Öffnungen in Brandwänden sind unzulässig. Sie sind in inneren Brandwänden nur 
zulässig, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind; die 
Öffnungen müssen selbstschließende Abschlüsse in der Feuerwiderstandsfähigkeit der Wand 
haben. 
(9)  In inneren Brandwänden sind feuerbeständige Verglasungen nur zulässig, wenn sie auf 
die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind. 
(10)  Die Absätze 4 bis 9 gelten entsprechend auch für Wände, die nach Absatz 3 Satz 2 
anstelle von Brandwänden zulässig sind. 
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§ 8 Decken  
(Zu § 27 Abs. 5 LBO) 

(1)  Decken und ihre Anschlüsse müssen 
1.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig, 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend, 
3.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 2 und 3 feuerhemmend 
sein. Satz 1 gilt 
1.  für Geschosse im Dachraum nur, wenn darüber Aufenthaltsräume möglich sind; 

§ 6 Abs. 3 bleibt unberührt, 
2.  nicht für Balkone, ausgenommen offene Gänge, die als notwendige Flure dienen. 
(2)  Im Kellergeschoss müssen Decken 
1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 feuerbeständig, 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 feuerhemmend 
sein. Decken müssen feuerbeständig sein 
1.  unter und über Räumen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr, ausgenommen in 

Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2.  zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebäudes. 
(3)  Öffnungen in Decken, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, sind 
nur zulässig 
1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2.  innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2 in nicht mehr 

als zwei Geschossen,  
im Übrigen, wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt sind 
und Abschlüsse mit der Feuerwiderstandsfähigkeit der Decke haben. 

§ 9 Dächer  
(Zu § 27 Abs. 6 und § 16 LBO) 

(1)  Bedachungen, die die Anforderungen nach § 27 Abs. 6 LBO (harte Bedachung) nicht 
erfüllen, sind zulässig bei Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, wenn die Gebäude 
1.  einen Abstand von der Grundstücksgrenze von mindestens 12 m, 
2.  von Gebäuden auf demselben Grundstück mit harter Bedachung einen Abstand von 

mindestens 15 m, 
3.  von Gebäuden auf demselben Grundstück mit Bedachungen, die die Anforderungen 

nach § 27 Abs. 6 LBO nicht erfüllen, einen Abstand von mindestens 24 m und 
4.  von Gebäuden auf demselben Grundstück ohne Aufenthaltsräume und ohne 

Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 
5 m 

einhalten. Soweit Gebäude nach Satz 1 Abstand halten müssen, genügt bei Wohngebäuden 
der Gebäudeklassen 1 und 2 in den Fällen  
1.  von Satz 1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m, 
2.  von Satz 1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m, 
3.  von Satz 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m. 
(2)  § 27 Abs. 6 LBO und Absatz 1 gelten nicht für 
1.  Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit nicht mehr als 50 m3 

Brutto-Rauminhalt, 
2.  lichtdurchlässige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare 

Fugendichtungen und brennbare Dämmstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zulässig, 
3.  Lichtkuppeln und Oberlichte von Wohngebäuden, 
4.  Eingangsüberdachungen und Vordächer aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
5.  Eingangsüberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingänge nur zu 

Wohnungen führen,  
6.  Terrassenüberdachungen, soweit diese nicht mehr als 3 m vor die Außenwand des 

darüberliegenden Geschosses vortreten. 
… 
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(3)  Abweichend von Absatz 1 sind 
1.  lichtdurchlässige Teilflächen aus brennbaren Baustoffen in harten Bedachungen und 
2.  begrünte Bedachungen  
zulässig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von außen durch 
Flugfeuer und strahlende Wärme nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen 
getroffen werden. 
(4)  Dachüberstände, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachungen, 
Lichtkuppeln und Oberlichte sind so anzuordnen und herzustellen, dass Feuer nicht auf 
andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertragen werden kann. Von Brandwänden 
und von Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind, müssen mindestens 1,25 m 
entfernt sein  
1.  Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn diese Wände nicht 

mindestens 30 cm über die Bedachung geführt sind, 
2.  Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie nicht 

durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind. 
Anlagen zur photovoltaischen oder thermischen Solamutzung sind keine ähnlichen 
Dachaufbauten im Sinne von Satz 2 Nummer 2. 
(5)  Dächer von traufseitig aneinander gebauten Gebäuden müssen als raumabschließende 
Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen nach außen einschließlich der sie tragenden 
und aussteifenden Bauteile feuerhemmend sein. Öffnungen in diesen Dachflächen und 
Fenster in Dachaufbauten müssen waagerecht gemessen mindestens 2 m von der 
Brandwand oder der Wand, die anstelle der Brandwand zulässig ist, entfernt sein. Bei 
traufseitig benachbarten Gebäuden müssen Öffnungen in Dachflächen und Fenster in 
Dachaufbauten 2 m Abstand zur Grenze beziehungsweise 4 m Abstand zu solchen 
Öffnungen des benachbarten Gebäudes auf demselben Grundstück einhalten. 
(6)  Dächer, die an Außenwände mit höher liegenden Öffnungen oder ohne 
Feuerwiderstandsfähigkeit anschließen, müssen innerhalb eines Abstands von 5 m von 
diesen Wänden als raumabschließende Bauteile für eine Brandbeanspruchung von innen 
nach außen einschließlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile die 
Feuerwiderstandsfähigkeit der Decken des Gebäudeteils haben, an den sie angebaut 
werden. Dies gilt nicht für Anbauten an Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3. 
(7)  Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen müssen Vorrichtungen zum Schutz 
gegen das Herabfallen von Schnee und Eis haben, wenn dies die Verkehrssicherheit 
erfordert. 
(8)  Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen 
anzubringen. 

§ 10 Treppen  
(Zu § 28 Abs.1 LBO) 

(1)  Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulässig.  
In Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als 
Zugang zu einem Dachraum ohne Aufenthaltsraum zulässig. 
(2)  Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu 
führen; sie müssen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein.  
Dies gilt nicht für Treppen 
1.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3, 
2.  nach § 28 Abs. 2 Satz 4 Nr. 2 LBO. 
(3)  Die tragenden Teile notwendiger Treppen müssen 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
3.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhemmend 
sein. Tragende Teile von Außentreppen nach § 28 Abs. 2 Satz 4 Nr. 3 LBO für Gebäude der 
Gebäudeklassen 3 bis 5 müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 

… 
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(4)  Die nutzbare Breite notwendiger Treppen muss mindestens 1 m, bei Treppen in 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mindestens 0,8 m betragen. Dies gilt nicht für 
Treppen in mehrgeschossigen Wohnungen. Für Treppen mit geringer Benutzung können 
geringere Breiten zugelassen werden. 
(5)  Treppen müssen mindestens einen festen und griffsicheren Handlauf haben.  
Dies gilt nicht für Treppen 
1.  in mehrgeschossigen Wohnungen, 
2.  in Höhe des Geländes oder mit einer Absturzhöhe von nicht mehr als 1 m, 
3.  mit nicht mehr als fünf Stufen oder 
4.  von Anlagen, die nicht umwehrt werden müssen. 
(6)  Treppenstufen dürfen nicht unmittelbar hinter einer Tür beginnen, die in Richtung der 
Treppe aufschlägt. Zwischen Treppe und Tür ist in diesen Fällen ein Treppenabsatz 
anzuordnen, der mindestens so tief sein muss, wie die Tür breit ist. 

§ 11 Notwendige Treppenräume, Ausgänge  
(Zu § 28 Abs. 2 LBO) 

(1)  Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss 
mindestens ein Ausgang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 
35 m Entfernung erreichbar sein. Übereinander liegende Kellergeschosse müssen jeweils 
mindestens zwei Ausgänge in notwendige Treppenräume oder ins Freie haben. Sind mehrere 
notwendige Treppenräume erforderlich, müssen sie so verteilt sein, dass sie möglichst 
entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege möglichst kurz sind. 
(2)  Jeder notwendige Treppenraum muss an einer Außenwand liegen und einen 
unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Innenliegende notwendige Treppenräume sind 
zulässig, wenn ihre Nutzung ausreichend lang nicht durch Raucheintritt gefährdet werden 
kann. Sofern der Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie 
führt, muss der Raum zwischen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie 
1.  mindestens so breit sein wie die dazugehörigen Treppenläufe, 
2.  Wände haben, die die Anforderungen an die Wände des Treppenraumes erfüllen, 
3.  rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse zu notwendigen Fluren haben und 
4.  ohne Öffnungen zu anderen Räumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein. 
(3)  Die Wände notwendiger Treppenräume müssen als raumabschließende Bauteile 
1.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 die Bauart von Brandwänden haben, 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 auch unter zusätzlicher mechanischer Bean-

spruchung hochfeuerhemmend sein und 
3.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend sein. 
Dies ist nicht erforderlich für Außenwände von Treppenräumen, die aus nichtbrennbaren 
Baustoffen bestehen und durch andere an diese Außenwände anschließende Gebäudeteile 
im Brandfall nicht gefährdet werden können. Der obere Abschluss notwendiger 
Treppenräume muss als raumabschließendes Bauteil die Feuerwiderstandsfähigkeit der 
Decken des Gebäudes haben; dies gilt nicht, wenn der obere Abschluss das Dach ist und die 
Treppenraumwände bis unter die Dachhaut reichen. 
(4)  In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 2 Satz 3 müssen 
1.  Bekleidungen, Putze, Dämmstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren 

Baustoffen bestehen, 
2.  Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen treppenraumseitig eine Bekleidung aus 

nichtbrennbaren Baustoffen haben, die über einen Zeitraum von mindestens 30 Minuten 
eine Brandbeteiligung der brennbaren Baustoffe verhindert, 

3.  Bodenbeläge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren 
Baustoffen bestehen. 

… 
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(5)  In notwendigen Treppenräumen und in Räumen nach Absatz 2 Satz 3 müssen 
Öffnungen 
1.  zu Räumen und Nutzungseinheiten mit einer Fläche von mehr als 200 m2, 

ausgenommen Wohnungen, zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachräumen, 
Werkstätten, Läden, Lagerräumen und ähnlichen Räumen mindestens feuerhemmende, 
rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse, 

2.  zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse, 
3. zu sonstigen Räumen und Nutzungseinheiten, ausgenommen Wohnungen, mindestens 

dicht- und selbstschließende Abschlüsse und 
4.  zu Wohnungen mindestens dichtschließende Abschlüsse  
haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschlüsse dürfen lichtdurchlässige Seitenteile und 
Oberlichte enthalten, wenn der Abschluss insgesamt die Anforderungen nach Satz 1 erfüllt 
und nicht breiter als 2,50 m ist.  
An notwendige Treppenräume dürfen in einem Geschoss nicht mehr als vier Wohnungen 
oder Nutzungseinheiten vergleichbarer Größe unmittelbar angeschlossen sein. 
(6)  Notwendige Treppenräume müssen zu beleuchten sein. Innenliegende notwendige 
Treppenräume müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO von mehr 
als 13 m eine Sicherheitsbeleuchtung haben. 
(7)  Notwendige Treppenräume müssen belüftet werden können. Für an der Außenwand 
liegende notwendige Treppenräume sind dafür in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar 
ins Freie führende Fenster mit einem freien Querschnitt von mindestens 0,50 m2 erforderlich, 
die geöffnet werden können. Für innenliegende notwendige Treppenräume und notwendige 
Treppenräume in Gebäuden mit einer Höhe nach § 2 Abs. 4 Satz 2 LBO von mehr als 13 m 
ist an der obersten Stelle eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem freien Querschnitt von 
mindestens 1 m2 erforderlich; sie muss vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz 
aus geöffnet werden können. 
(8)  Sicherheitstreppenräume nach § 15 Abs. 5 Satz 2 LBO müssen folgenden 
Anforderungen genügen: 
1.  Sie müssen an einer Außenwand liegen oder vom Gebäude abgesetzt sein und in allen 

angeschlossenen Geschossen ausschließlich über unmittelbar davor liegende offene 
Gänge erreichbar sein; diese offenen Gänge müssen im freien Luftstrom liegen. 

2.  Die Wände müssen auch als Raumabschluss denselben Feuerwiderstand wie tragende 
Wände haben und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Öffnungen in diesen 
Wänden müssen ins Freie führen und dichte Abschlüsse aufweisen. 

3.  Die Treppen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 
4.  Die Türen müssen rauchdicht und selbstschließend, bei innenliegenden 

Sicherheitstreppenräumen feuerhemmend und selbstschließend sein. 
5.  Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein. 
Innenliegende Sicherheitstreppenräume sind zulässig, wenn durch andere Maßnahmen 
sichergestellt ist, dass sie ebenso sicher sind wie Sicherheitstreppenräume nach Satz 1. 

§ 12 Notwendige Flure, offene Gänge  
(Zu § 28 Abs. 3 LBO) 

(1)  Notwendige Flure sind nicht erforderlich  
1.  in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2.  in sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2, ausgenommen in 

Kellergeschossen, 
3.  innerhalb von Wohnungen oder innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 

200 m2, 
4.  innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit 

nicht mehr als 400 m2; das gilt auch für Teile größerer Nutzungseinheiten, wenn diese 
Teile nicht größer als 400 m2 sind, Trennwände nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 haben und jeder 
Teil unabhängig von anderen Teilen Rettungswege nach § 15 Abs. 3 LBO hat. 

(2) Notwendige Flure müssen so breit sein, dass sie für den größten zu erwartenden 
Verkehr ausreichen, mindestens jedoch 1,25 m. In den Fluren ist eine Folge von weniger als 
drei Stufen unzulässig. Rampen mit einer Neigung bis zu 6 Prozent sind zulässig. 
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(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschließbare, rauchdichte und selbstschließende 
Abschlüsse in Rauchabschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht länger als 
30 m sein. Die Abschlüsse sind bis an die Rohdecke zu führen; sie dürfen bis an die 
Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend ist. Notwendige 
Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Sicherheitstreppenraum führen, dürfen nicht 
länger als 15 m sein. Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht für offene Gänge nach Absatz 5. 
(4)  Die Wände notwendiger Flure müssen als raumabschließende Bauteile feuerhemmend, 
in Kellergeschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbeständig sein müssen, 
feuerbeständig sein. Die Wände sind bis an die Rohdecke zu führen. Sie dürfen bis an die 
Unterdecke der Flure geführt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein 
demjenigen nach Satz 1 vergleichbarer Raumabschluss sichergestellt ist. Türen in diesen 
Wänden müssen dicht schließen; Öffnungen zu Lagerbereichen im Kellergeschoss müssen 
feuerhemmende und selbstschließende Abschlüsse haben. 
(5)  Für Wände und Brüstungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als 
offene Gänge vor den Außenwänden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster 
sind in diesen Außenwänden ab einer Brüstungshöhe von 1,20 m zulässig. 
(6)  In notwendigen Fluren sowie in offenen Gängen nach Absatz 5 müssen  
1.  Bekleidungen, Putze, Unterdecken und Dämmstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen, 
2.  Wände und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren 

Baustoffen in ausreichender Dicke haben und 
3.  Bodenbeläge aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen; dies gilt nicht 

für Gebäude der Gebäudeklasse 3. 
Einbauten, Bekleidungen, Unterdecken und Dämmstoffe können aus schwerentflammbaren 
Baustoffen zugelassen werden, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. 

§ 13 Fenster, Türen, sonstige Öffnungen  
(Zu § 28 Abs. 4 und § 16 LBO) 

(1)  Können die Fensterflächen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebäudes, 
von Loggien oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen wie Aufzüge, 
Halterungen oder Stangen anzubringen, die eine Reinigung von außen ermöglichen. 
(2)  Glastüren und andere Glasflächen, die bis zum Fußboden allgemein zugänglicher 
Verkehrsflächen herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden 
können. Weitere Schutzmaßnahmen sind für größere Glasflächen vorzusehen, wenn dies die 
Verkehrssicherheit erfordert. 
(3)  Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Öffnung ins Freie haben, um 
eine Rauchableitung zu ermöglichen. Gemeinsame Kellerlichtschächte für übereinander 
liegende Kellergeschosse sind unzulässig. 
(4)  Fenster, die als Rettungswege nach § 15 Abs. 5 Satz 1 LBO dienen, müssen im Lichten 
mindestens 0,90 m breit und 1,20 m hoch sein und nicht höher als 1,20 m über der 
Fußbodenoberkante angeordnet sein; eine Unterschreitung dieser Maße bis minimal 0,6 m 
Breite im Lichten und 0,9 m Höhe im Lichten ist im Benehmen mit der für den Brandschutz 
zuständigen Dienststelle dann möglich, wenn das Rettungsgerät der Feuerwehr die 
betreffende Öffnung nicht einschränkt. Sie müssen von innen ohne Hilfsmittel vollständig zu 
öffnen sein. Liegen diese Fenster in Dachschrägen oder Dachaufbauten, so darf ihre 
Unterkante oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht 
mehr als 1,0 m entfernt sein.  
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§ 14 Aufzugsanlagen  
(Zu § 29 LBO) 

(1)  Aufzüge im Innern von Gebäuden müssen eigene Fahrschächte haben, um eine 
Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang zu verhindern. In einem 
Fahrschacht dürfen bis zu drei Aufzüge liegen. Aufzüge ohne eigene Fahrschächte sind 
zulässig 
1.  innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhäusern, 
2.  innerhalb von Räumen, die Geschosse überbrücken, 
3.  zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen dürfen, 
4.  in Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2;  
sie müssen sicher umkleidet sein. 
(2)  Die Fahrschachtwände müssen als raumabschließende Bauteile 
1. in Gebäuden der Gebäudeklasse 5 feuerbeständig und aus nichtbrennbaren Baustoffen, 
2.  in Gebäuden der Gebäudeklasse 4 hochfeuerhemmend, 
3. in Gebäuden der Gebäudeklasse 3 feuerhemmend  
sein; Fahrschachtwände aus brennbaren Baustoffen müssen schachtseitig eine Bekleidung 
aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschachttüren und andere 
Öffnungen in Fahrschachtwänden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfähigkeit sind so 
herzustellen, dass die Anforderungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeinträchtigt werden.  
(3)  Fahrschächte müssen zu lüften sein und eine Öffnung zur Rauchableitung mit einem 
freien Querschnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundfläche, mindestens 
jedoch 0,1 m2 haben. Die Lage der Rauchaustrittsöffnungen muss so gewählt werden, dass 
der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeinträchtigt wird. 
(4)  Aufzüge nach § 29 Abs. 2 Satz 2 LBO müssen von allen Nutzungseinheiten in dem 
Gebäude und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus stufenlos erreichbar sein. Haltestellen 
im obersten Geschoss und in den Kellergeschossen sind nicht erforderlich, wenn sie nur unter 
besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können. 
(5)  Fahrkörbe zur Aufnahme einer Krankentrage müssen eine nutzbare Grundfläche von 
mindestens 1,1 m Breite und 2,1 m Tiefe, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 
1,1 m Breite und 1,4 m Tiefe haben; Türen müssen eine lichte Durchgangsbreite von 
mindestens 0,9 m haben. In einem Aufzug für Rollstühle und Krankentragen darf der für 
Rollstühle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundfläche durch eine verschließbare Tür 
abgesperrt werden. Vor den Aufzügen muss eine ausreichende Bewegungsfläche vorhanden 
sein. 
(6)  Aufzüge, die Haltepunkte in mehr als einem Rauchabschnitt haben, müssen über eine 
Brandfallsteuerung mit Brandmeldern an mindestens einem Haltepunkt in jedem 
Rauchabschnitt verfügen. 

§ 15 Lüftungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Warmluftheizungen 
(Zu § 30 LBO) 

(1) Lüftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dämmstoffe müssen aus 
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulässig, wenn ein Beitrag 
der Lüftungsleitung zur Brandentstehung und Brandweiterleitung nicht zu befürchten ist. 
Lüftungsleitungen dürfen raumabschließende Bauteile, für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit 
vorgeschrieben ist, nur überbrücken, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu 
befürchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen getroffen sind. 
(2)  Lüftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gerüche und Staub nicht in andere 
Räume übertragen. 
(3)  Lüftungsanlagen dürfen nicht in Abgasanlagen eingeführt werden; die gemeinsame 
Nutzung von Lüftungsleitungen zur Lüftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstätten ist 
zulässig, wenn keine Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes 
bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu führen. Nicht zur Lüftungsanlage gehörende 
Einrichtungen sind in Lüftungsleitungen unzulässig. 

… 
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(4)  Die Absätze 1 und 2 gelten nicht 
1.  für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2.  innerhalb von Wohnungen,  
3.  innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2 in nicht mehr 

als zwei Geschossen. 
(5)  Für raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absätze 1 bis 4 
entsprechend. 

§ 16 Leitungen, Installationsschächte und -kanäle  
(Zu § 31 LBO) 

(1) Leitungen, Installationsschächte und -kanäle dürfen durch raumabschließende Bauteile, 
für die eine Feuerwiderstandsfähigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgeführt werden, wenn 
eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befürchten ist oder Vorkehrungen hiergegen 
getroffen sind. Dies gilt nicht 
1. für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2, 
2.  innerhalb von Wohnungen, 
3.  innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m2 in nicht mehr 

als zwei Geschossen. 
(2)  In notwendigen Treppenräumen, in Räumen nach § 11 Abs. 2 Satz 3 und in 
notwendigen Fluren sind Leitungsanlagen nur zulässig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg 
im Brandfall ausreichend lang möglich ist. 
(3)  Für Installationsschächte und -kanäle gilt § 15 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 entsprechend. 

§ 17 Kleinkläranlagen, Gruben, Anlagen für Abfall- und Reststoffe  
(Zu § 33 LBO) 

(1)  Kleinkläranlagen und Gruben müssen wasserdicht und ausreichend groß sein. Sie 
müssen eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungsöffnungen 
haben. Diese Öffnungen dürfen nur vom Freien aus zugänglich sein. Die Anlagen sind so zu 
entlüften, dass Gesundheitsschäden oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. Die 
Zuleitungen zu Abwasserentsorgungsanlagen müssen geschlossen, dicht und, soweit 
erforderlich, zum Reinigen eingerichtet sein. Geschlossene Abwassergruben dürfen nur mit 
Zustimmung der Wasserbehörde zugelassen werden, wenn keine gesundheitlichen und 
wasserwirtschaftlichen Bedenken bestehen. 
(2)  Abgänge aus Toiletten ohne Wasserspülung sind in eigene, geschlossene Gruben 
einzuleiten. In diese Gruben darf kein Abwasser eingeleitet werden. 
(3)  Zur vorübergehenden Aufbewahrung fester Abfall- und Reststoffe sind auf dem 
Grundstück geeignete Plätze für bewegliche Behälter vorzusehen oder geeignete 
Einrichtungen herzustellen. Ortsfeste Behälter müssen dicht und aus nichtbrennbaren 
Baustoffen sein. Sie sind außerhalb der Gebäude aufzustellen. Die Anlagen sind so 
herzustellen und anzuordnen, dass Gefahren sowie erhebliche Nachteile oder Belästigungen, 
insbesondere durch Geruch oder Geräusch, nicht entstehen. Feste Abfallstoffe dürfen 
innerhalb von Gebäuden vorübergehend aufbewahrt werden, in Gebäuden der 
Gebäudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die dafür bestimmten Räume  
1.  Trennwände und Decken als raumabschließende Bauteile mit der 

Feuerwiderstandsfähigkeit der tragenden Wände aufweisen, 
2.  Öffnungen vom Gebäudeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden und 

selbstschließenden Abschlüssen haben, 
3.  unmittelbar vom Freien entleert werden können und 
4.  eine ständig wirksame Lüftung haben. 
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§ 18 Anwendung betriebssicherheitsrechtlicher Vorschriften 
(Zu § 73 Abs. 8 Nr. 2 LBO) 

(1)  Für Aufzugsanlagen im Sinne des Anhang 2 Abschnitt 2 Nummer 2 der Verordnung über 
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 
(Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV) vom 3. Februar 2015 (BGBl. I S. 49), die zuletzt 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 30. April 2019 (BGBl. I S. 554) geändert worden ist, die 
weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich 
auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden, gelten die §§2, 5, 6, ausgenommen Absatz 1 
Satz 2, §§ 8 ,9 ,1 5 bis 17,19 Absätze 1, 2, 4 bis 6 und §§ 22 bis 24 BetrSichV entsprechend. 
(2)  Soweit durch die in Absatz 1 genannten betriebssicherheitsrechtlichen Vorschriften 
Zuständigkeitsregelungen berührt sind, entscheiden bei Anlagen im Anwendungsbereich der 
Landesbauordnung die Baurechtsbehörden im Benehmen mit den 
Gewerbeaufsichtsbehörden. 

§ 19 Ordnungswidrigkeiten 
 (Zu § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO) 
Ordnungswidrig nach § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1.  entgegen § 2 Abs. 2 Satz 2 oder Satz 3 oder Abs. 3 Satz 3 oder Satz 4 Zu- oder 

Durchgänge oder Zu- oder Durchfahrten für die Feuerwehr durch Einbauten einengt 
oder 

2.  entgegen § 2 Abs. 4 die Zu- oder Durchfahrten, Aufstellflächen oder Bewegungsflächen 
für die Feuerwehr nicht freihält. 

§ 20 Inkrafttreten * 
Diese Verordnung tritt am 1. März 2010 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Allgemeine 
Ausführungsverordnung des Wirtschaftsministeriums zur Landesbauordnung vom 17. 
November 1995. (GBl. S. 836), zuletzt geändert durch Artikel 69 der Verordnung vom 25. 
April 2007 (GBl. S. 252, 259), außer Kraft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hinweis: 

§ 20 bezieht sich auf die Erstveröffentlichung der Verordnung vom 5. Februar 2010. Die „Zweite Verordnung 
des Wirtschaftsministeriums zur Änderung bauordnungsrechtlicher Verordnungen“ vom 8. Dezember 2020 
trat am ersten Tag des zweiten Monats nach ihrer Verkündigung in Kraft. Somit ist die 
Ausführungsverordnung seit 1. Februar 2021 in der vorstehenden Fassung gültig. 


